
IMPRESSUM: Herausgeber, Medieninhaber, Medienunternehmer, Redaktion und Verlagsort: Gemeindeamt Tristach, Dorfstraße 37, A-9907 Tristach; Druck: Oberdruck Dölsach.

An einen Haushalt Amtliche Mitteilung der Gemeinde Tristach Zugestellt durch post.at

INFORMATIONSBLATT
D E R  G E M E I N D E  T R I S T A C H

124. Ausgabe
13.12.2017

Kehrtermine 2018 

Griesweg, 
Ehrenburgstraße 

Roseggerstraße, 
Sternbachstraße 

Lavanter Straße 

Brelohstraße, 
Moosweg, 

Keilspitzweg, 
Althuberweg, 

Mutschlechnerweg 

Lärchenweg, 
Erlenweg, Wasser-
weg, WA Lavanter 

Str. 10-14 

Dorfstraße Seebachstraße 

2. Jän. 3. Jän. 4. Jän. 4. Jän. 5. Jän. 8. Jän. 9. Jän. 
5. März 6. März 7. März 7. März 2. März 12. März 13. März 
7. Mai 8. Mai 9. Mai 9. Mai 11. Mai 14. Mai 15. Mai 

22. Okt. 23. Okt. 24. Okt. 24. Okt. 25. Okt. 29. Okt. 30. Okt. 

Bei Krankheit oder Ausfall eines Mitarbeiters kann sich der Kehrtermin um einen Tag verschieben. Kehrungen oder 
Überprüfungen sind laut Tiroler Feuerpolizeiordnung und den vorgeschriebenen Kehrfristen von der Fa. Rauchfang-
kehrermeister Werner Grißmann durchzuführen. 4 x jährliche Betreuung für die mit Festbrennstoffen beheizten Fänge 
und Heizanlagen (Jahreskehrgebühr). 2 x jährliche Reinigung von Pelletsheizanlagen und Fängen. Bei Pelletsheizun-
gen ist die jährlich vorgeschriebene Abgasmessung vorzulegen. 1 x jährliche Kehrung der Fänge und der mit Heizöl 
extraleicht betriebenen Heizanlagen mit einem 2-jährlich vorgeschriebenen Messbefund. 

Im Hinblick auf einen evt. Versicherungsfall werden die Hauseigentümer neuerlich angehalten, bei den jew. Kehrter-
minen anwesend zu sein bzw. die Kehrungen auch tatsächlich durchführen und ins Kehrbuch eintragen zu lassen. 

Müllabfuhrplan 2018 
 1. Abfuhrtag 2. Abfuhrtag 3. Abfuhrtag   1. Abfuhrtag 2. Abfuhrtag 3. Abfuhrtag 

Jänner 4. 18. ---  Juli 5. 19. --- 
Februar 1. 15. ---  August 2. 16. 30. 
März 1. 15. 29.  September 13. 27. -- 
April 12. 26. ---  Oktober 11. 25. --- 
Mai 10. 24. ---  November 8. 22. --- 
Juni 7. 21. ---  Dezember 6. 20. --- 

 
Die RESTMÜLLABFUHR erfolgt 14-tägig, jeweils donnerstags in der ungeraden Kalenderwoche. Fällt der Abfuhrtur-
nus in eine Woche mit einem gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der Abfuhrtag auf den nächsten Werktag. Even-
tuelle Abweichungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Abholung der 35-l-Biomülleimer erfolgt 14-tägig, je-
weils am Montag, der auf die Restmüllabfuhr folgt. Die größeren Biobehälter, welche bei Wohnanlagen aufgestellt 
sind, werden wöchentlich, ebenfalls montags, entleert. 

Öffnungszeiten Recyclinghof - Sammlung von Alt- und Wertstoffen etc. 
Alt- und Wertstoffsammlung: Reguläre Öffnungszeiten des Recyclinghofes: Mo. 18-19 Uhr, Fr. 13-15 Uhr; 

Öffentliche Sammelstelle (frei zugänglich):  Mo.-Fr. 07-19 Uhr, Sa. 07-13 Uhr. 

Entsorgung von Problemstof-
fen, Elektro-Altgeräten, Ener-
giesparlampen, Batterien, 
Flachglas und Bauschutt: 
 

Die mobile Sammlung von Problemstoffen findet dzt. 2 x jährlich (Frühjahr und Herbst) 
beim Recyclinghof statt. Die entsprechenden Termine werden jeweils über das Info-
Blatt der Gemeinde angekündigt.  

Zu den o.a. regulären Öffnungszeiten können kostenlos entsorgt werden: Elektro-Alt-
geräte, Energiesparlampen, Batterien und Flachglas. Elektro-Großgeräte (Waschma-
schinen, Herde etc.) über Schrottsammlung! Außerdem kann Bauschutt (sortenrein) 
in kleinen Mengen (max. 80l/Jahr) angeliefert werden  (Eintragung in Sammelbericht 
erforderlich). Größere Mengen Bauschutt werden gegen Gebühr in Absprache mit 
der Gemeinde entgegengenommen.  

Sperrmüllentsorgung: Dzt. 1 x pro Jahr im Herbst (Terminbekanntgabe über das Info-Blatt der Gemeinde).


